
Das revidierte Bundesgesetz über 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenversicherung 
ist per 1. Januar 2021 in Kraft getreten. 
Stillschweigend  wurde in diesem Gesetz 
eine umfassende Rückerstattungs-
pflicht für die  Ergänzungsleistungen 
(EL) aufgenommen. Bisher galt die 
Rückerstattungspflicht nur für zu 
Unrecht bezogene Ergänzungsleistun-
gen. Neu gilt dies auch für rechtmässig 
bezogene Leistungen.

Rückerstattungspflicht durch 
die Erben
Nach dem Tod einer EL-Bezügerin oder 
eines EL-Bezügers müssen die Erben die 
in den letzten 10 Jahren bezogenen 
Ergänzungsleistungen (inkl. übernom-
mene Krankheits-/Behinderungs-kosten) 
zurückerstatten. Bei Ehepaaren entsteht 
die Rückerstattungspflicht der Erben 
erst beim Tod des zweiten Ehegatten. 
Allerdings ist die Rückerstattung nur auf 
dem Nachlass  geschuldet, der den 
Betrag von CHF 40’000 übersteigt.

Die Eintrittsschwelle für den Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen liegt bei 

einem Reinvermögen von unter 
CHF 100’000 bei Alleinstehenden bzw. 
CHF 200’000 bei Ehepaaren. Der Wert 
der selbstbewohnten  Liegenschaft 
und die damit zusammenhängenden 
Hypothekarschulden werden für die 
Berechnung der  Eintrittsschwelle 
nicht berücksichtigt. Dies bedeutet, 
dass es trotz Wohneigentum möglich 
ist, Ergänzungsleistungen zu erhalten. 

Berechnungsbeispiel (Annahmen):

Nachlass netto CHF 150’000

Minus Freibetrag CHF 40’000
Maximaler 
Rückerstattungsbetrag CHF 110’000

Ausbezahlte EL der letzten 10 Jahre 
(ab 1.1.2021) CHF 70’000

Rückerstattungspflichtige Krankheits-/ 
Behinderungskosten CHF 32’000
Restbetrag CHF 8’000

Vom Nachlass verbleibt somit ein 
Betrag von CHF 48’000.

Fazit
Bezüger von Ergänzungsleistungen 
können weiterhin in ihrem selbst-
bewohnten Eigenheim wohnen. Aber 
die Erben müssen dann die vom Erblas-
ser in den vergangenen zehn Jahren 
bezogenen Ergänzungsleistungen u.a. 
aus dem Wert des vererbten Eigen-
heims zurückbezahlen. Dies kann dazu 
führen, dass das vererbte Wohneigen-
tum zur Finanzierung der rückerstat-
tungspflichtigen Ergänzungsleistungen 
innert kürzester Zeit verkauft werden 
muss.

Details dazu können Sie in der Zusam-
menfassung «Ergänzungsleistungen (EL) 
2021: Was ändert?» sowie in der Bro-
schüre «Ein bewährtes System  einfach 
erklärt: Die Ergänzungsleistungen zur 
schweizerischen Alters- und Hinterlas-
senenvorsorge und zur schweizerischen 
Invaliditätsvorsorge» nachlesen.

Das Parlament hat im Juni 2020 
nach jahrelangen Beratungen der 
Revision des Aktienrechts zuge-
stimmt. Unter anderem werden die 
Gründungs- und Kapitalbestim-
mungen flexibler  gestaltet und das 
Aktienrecht wird auf das neue 
Rechnungslegungsrecht abge-
stimmt. Die neuen Bestimmungen 
zu den Geschlechterrichtwerten 
und die Transparenzregeln für Roh-

stoffunternehmen sind bereits seit 
1.1.2021 in Kraft. Die übrigen 
Bestimmungen sollen im Jahr 2022 
in Kraft treten. Im Folgenden gehen 
wir auf wesentliche Änderungen aus 
Sicht der KMU ein.

Generalversammlung 
Geschäfts- und Revisionsbericht müs-
sen nicht mehr physisch aufgelegt 
und auf Verlangen zugestellt werden 

(Art. 699a Abs. 1 nOR). Es genügt, 
wenn diese Unterlagen vor der ordent-
lichen GV inskünftig elektronisch zu-
gänglich gemacht werden. Bei nicht 
kotierten Gesellschaften können die 
Aktionäre verlangen, dass ihnen das 
Protokoll innert 30 Tagen nach der GV 
zur Verfügung gestellt wird (Art. 702 
Abs. 4 nOR).

Erben müssen ab 2021 die Ergänzungsleistungen  
aus dem Nachlass zurückzahlen
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Hinweis: 
Das vorliegende Fazit gibt aktuelle Ent-
wicklungen aus unseren Fachgebieten wie-
der. Es ersetzt keinenfalls eine Beratung.

I M P R E S S U M

Sofern nicht ein Aktionär mündliche 
Beratung verlangt, können neu 
GV-Beschlüsse ohne Einhaltung der 
für die Einberufung geltenden Vor-
schriften auch auf dem Zirkularweg 
(schriftlich oder elektronisch) gefasst 
werden (Art. 701 Abs. 3 nOR).

In Art. 701a Abs. 3 nOR wird die 
gleichzeitige Durchführung der Gene-
ralversammlung an verschiedenen 
Orten explizit erlaubt, sofern die 
Voten an sämtlichen Tagungsorten 
unmittelbar in Bild und Ton übertra-
gen werden.

Der Verwaltungsrat kann vorsehen, 
dass Aktionäre, die nicht am Ort der 
GV anwesend sind, inskünftig ihre 
Rechte auf elektronischem Weg 
ausüben können (direct voting, Art. 
701c nOR). Eine GV darf sogar gänz-
lich  virtuell, d.h. ohne Tagungsort 
durchgeführt werden, wenn die Statu-
ten dies vorsehen und ein unabhängi-
ger Stimmrechtsvertreter bezeichnet 
wurde (Art. 701d nOR).

Verwaltungsrat
Neu sind die VR- und GL-Mitglieder 
verpflichtet, den VR unverzüglich und 
vollständig über sie betreffende Inte-
ressenkonflikte zu informieren (Art. 
717a Abs. 1 nOR).

Ob Zirkulationsbeschlüsse des VR auch 
via E-Mail möglich sind, war unter 
geltendem Recht umstritten. Nun 

stellt Art. 713 Abs. 2 nOR klar, dass 
eine Beschlussfassung auf elektroni-
schem Weg zulässig ist und in diesem 
Fall keine Unterschrift verlangt wird. 

Revisionsstelle
Die GV kann die Revisionsstelle ins-
künftig nur noch aus wichtigen Grün-
den abberufen (Art. 730a Abs. 4 nOR), 
wobei diese Gründe im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen sind 
(Art. 959c Abs. 2 Ziff. 14 nOR).

Aktienkapital und Reserven
Das Aktienkapital darf neu in Fremd-
währung lauten (Art. 621 Abs. 2 
nOR), womit sich auch die kapitalbe-
zogenen Aspekte wie Dividenden, 
Reserven und Überschuldung nach 
der betreffenden Fremdwährung 
beurteilen. Schon unter geltendem 
Recht kann die Rechnungslegung in 
einer für die Geschäftstätigkeit 
wesentlichen Währung erfolgen (Art. 
958d Abs. 3 OR). Dies galt jedoch 
nicht für das Aktienkapital.

Ob eine Verrechnungsliberierung mit 
Forderungen möglich ist, welche 
nicht oder nicht vollständig durch 
Aktiven der Gesellschaft gedeckt sind, 
war bisher umstritten. Art. 634a Abs. 
2 nOR erklärt nun eine Verrechnungs-
liberierung mit nicht werthaltigen 
Forderungen für zulässig. Im Gegen-
zug sind die betreffende Forderung, 
der Name des Aktionärs und die ihm 
zukommenden Aktien in den Statuten 
zu publizieren.

Im neuen Recht stellt die beabsichtig-
te Sachübernahme keinen qualifizier-
ten Tatbestand mehr dar. Nach altem 
Recht galt die beabsichtigte Sach-
übernahme von Aktionären oder 
diesen nahestehenden Personen noch 
als Tatbestand einer qualifizierten 
Gründung oder Kapitalerhöhung (Art. 
628 Abs. 2 OR). 

Analog zum Rechnungslegungsrecht 
werden die Reserven neu in gesetzliche 
Kapitalreserve, gesetzliche Gewinn-
reserve und freiwillige Gewinnreserven 
eingeteilt (Art. 671 ff. nOR). Dabei 
dürfen freiwillige  Gewinnreserven nur 
gebildet werden, wenn das dauernde 
Gedeihen des  Unternehmens unter 
Berücksichtigung der Interessen aller 
Aktionäre dies rechtfertigt (Art. 673 
Abs. 2 nOR).

Verluste müssen in folgender Reihen-
folge verrechnet werden: Zuerst mit 
dem Gewinnvortrag, dann mit den frei-
willigen Gewinnreserven, anschliessend 
mit der gesetzlichen Gewinnreserve 
und zuletzt mit der gesetzlichen Kapi-
talreserve. Anstelle einer Verrechnung 
mit den gesetzlichen Reserven ist auch 
ein Vortrag auf neue Rechnung gestat-
tet (Art. 674 nOR).


